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- Einziger bundesweiter Spezialversicherer sowohl für Pflanzen- als 
auch Tierversicherungen

- Gegründet 1953 in München als Zusammenschluss der Hagel-
Sparten mehrerer Versicherungsunternehmen

- Damaliger Gründungszweck: Verhinderung eines Monopols in der 
Hagelversicherung

- Seit Juli 2014 100%ige Allianz-Tochter � Maximale Sicherheit für 
Landwirtschaftsbetriebe

Kurzporträt der Münchener und Magdeburger 
Agrarversicherung AG (MMA)
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• Ursprung Afrika

• Juni 2007 erste Fälle in Georgien

� rasche Ausbreitung in Nachbarländern Armenien, 
Aserbaidschan und in der Russischen Föderation

• zwischen 2012 und 2014 Ausweitung:

Ukraine, Weißrussland und 

in EU-Staaten Litauen, Polen Lettland und Estland

Afrikanische Schweinepest - Rückblick
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• seit Juni 2017 in der Tschechischen Republik

Afrikanische Schweinepest - Rückblick
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• seit Juni 2017 in der Tschechischen Republik

Afrikanische Schweinepest - Rückblick
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???
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Was hat das mit meiner 

Biogasanlage zu tun?
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Was passiert beim Seuchenausbruch?
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betroffener Betrieb

Sperrbezirk 
(bei ASP min. 3 km Radius)

Beobachtungsgebiet
(Radius bei ASP von Sperr- und Beobachtungsgebiet min. 10 km)
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Verdachtsbetrieb
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Richtlinie zur Festlegung von besonderen Vorschriften für die Bekämpfung der 
ASP…(Richtlinie 2002/60/EG)

Art. 4 (2) e

„Fleisch, Schweineerzeugnisse, Sperma, Eizellen oder Embryos von 
Schweinen, Futter, Geräte, sonstige Gegenstände oder Abfälle, die die ASP 
übertragen können, dürfen den Betrieb nur mit Genehmigung der zuständigen 
Behörde verlassen…“
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Verdachtsbetrieb
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Durch behördliche Anordnung von Transportverboten kann

Substratzufuhr in  Biogasanlage unterbrochen werden!

Weiterhin kann ein Ausbringungsverbot von 

Gärresten ausgesprochen werden.

Lagerkapazität kann entscheidend für die Aufrechterhaltung der 
Biogasproduktion sein.
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betroffener Betrieb
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Richtlinie zur Festlegung von besonderen Vorschriften für die Bekämpfung der 
ASP…(Richtlinie 2002/60/EG)

Art. 5 (1) g

„Nach Beseitigung der Schweine sind die Schweineställe, sowie die zum 
Transport der Schweine oder ihrer Körper benutzten Fahrzeuge und alle 
Geräte, Einstreu, Dung und Gülle, die Träger von Ansteckungsstoffen sein 
könnten, gem. Art. 12 zu reinigen, erforderlichenfalls zu entwesen, zu 
desinfizieren und zu behandeln …“
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betroffener Betrieb
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Richtlinie zur Festlegung von besonderen Vorschriften für die Bekämpfung der 
ASP…(Richtlinie 2002/60/EG)

Anhang 2 Satz 3 

„Desinfektion von Einstreu, Dung und Gülle, die kontaminiert sind

a) Dung und gebrauchte Einstreu müssen zur Selbsterhitzung gestapelt, mit 
Desinfektionsmittel besprüht und min. 42 Tage ruhen gelassen oder durch 
Verbrennen oder Vergraben beseitigt werden.

b) Gülle muss nach dem letzten Zugang von infektiösem Material min. 60 Tage 
gelagert werden, es sei denn, die zuständigen Behörden genehmigen eine 
verkürzte Lagerzeit für Gülle, die nach den Anweisungen des amtlichen 
Tierarztes zur wirksamen Abtötung des Virus behandelt wurde.
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betroffener Betrieb
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• Gülle und Festmistproduktion fällt aus

• Zulieferung von Substraten wird untersagt

• Desinfektion der Ställe und Gülle hat negative Auswirkung auf 
Bakterienkulturen � keine Verwendung für Biogasproduktion 

• Ausbringung der Gärsubstratreste kann untersagt, bzw. an Auflagen 
gekoppelt werden
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Betriebe im Sperr- und Beobachtungsgebiet
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liegt Biogasanlage oder der vertraglich gebundener Substratlieferant im 
Sperr – oder Beobachtungsgebiet:

Durch behördliche Anordnung von Transportverboten kann

Substratzufuhr in  Biogasanlage unterbrochen werden!

Weiterhin kann ein Ausbringungsverbot von 

Gärresten ausgesprochen werden.

Vorhandene Lagerkapazität entscheidend für die 
Aufrechterhaltung der Biogasproduktion.
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Was ist versichert?
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• Verminderung der Produktionsleistung

• Unterbrechung des Produktionsverfahrens

• amtlich angeordnete Lieferverbote und Verkaufsbeschränkungen von 
Gärsubstraten oder Gärsubstratreste

• Rückwirkungsschäden durch fehlende Belieferung mit Biomasse 
und/oder Gärsubstraten durch behördliche Maßnahmen bei 
vertraglich gebundenen Lieferanten

• Reinigungs- und Hygienisierungskosten (soweit vereinbart)
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Was ist versichert?
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Versicherungssummen:

Ertrag aus:

• Stromverkauf

• Wärmeverkauf

• Gasverkauf

• staatliche Zulagen

• Reinigungs- und Hygienisierungskosten
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Was wird entschädigt?
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• Deckungsbeitragsverlust seit Eintritt des Schadenereignis

� DB der letzten 3 Jahre wird mit dem DB des 

Schadenjahres verglichen

Haftzeit 6 oder 12 Monate wählbar.

Der Selbstbehalt beträgt 3 % der Versicherungssumme.

Wartezeit beträgt drei Monate.



9

17

Gülle-Bonus und Flexibilisierungs-Anlagen
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Mitversichert ist der zusätzliche Ertragsschaden, der 
dadurch entsteht, dass die Biogasproduktion als Folge eines 
Versicherungsfalles unterbrochen wird, um den dauerhaften 

und endgültigen Verlust des Gülle-Bonus zu verhindern.

Flexibilisierungsanlagen werden mit einen geringeren 
Prämiensatz berechnet.
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Für Fragen stehe ich gern zur Verfügung!

Andreas Baum

Am Goldberg 3

99518 Niedertrebra

Mail: a.baum@mmagrar.de

Mobil: 0172 8411198

Fax: 03212 1406843

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!!
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